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Gemeinsame 
Obere Luftfahrtbehörde 

Berlin-Brandenburg 

Begründung: 

 
Das Planungsvorhaben befindet sich bei Schönfeld, im Landkreis Uckermark des Bundeslandes Brandenburg. 
 
Im näheren Umkreis bis 11 km befinden sich keine genehmigten Landeplätze des Landes Brandenburg. 
Insgesamt befindet sich das Planungsvorhaben außerhalb von Bauschutzbereichen gem. §§ 12, 17 LuftVG und 
Hindernisbegrenzungsflächen ziviler Flugplätze (Verkehrs-, Sonder-, Hubschrauber-Sonderlandeplätzen) sowie 
Segel- und Modellfluggeländen. 
 
Planinhalt ist die Festsetzung von Sondergebieten mit der Zweckbestimmung: „Windenergienutzung“. Da 
Windenergieanlagen Luftfahrthindernisse iSd. § 14 LuftVG darstellen, sind luftverkehrsrechtliche Belange 
berührt. Gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG darf die für die Baugenehmigung zuständige Behörde außerhalb von 
Bauschutzbereichen die Errichtung von Bauwerken, die eine Höhe von 100 Metern über Erdoberfläche 
überschreiten, nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörden genehmigen. Gleiches gilt gemäß § 15 LuftVG für 
Bäume, Freileitungen, Masten, Dämme sowie für andere Anlagen und Geräte. Die Zustimmung der LUBB ist 
daher innerhalb des Genehmigungsverfahren zu Windenergieanlagen einzuholen.  
 
Das Plangebiet liegt außerhalb von Schutzbereichen ziviler Flugsicherungsanlagen (vgl. § 18a LuftVG). 
 
Es bestehen keine Bedenken gegen den Vorentwurf des Bebauungsplanes „Windfeld Schönfeld West“ der 
Gemeinde Schönfeld (Stand: 21.11.2024). 
 
Hinweise: 

 

1. Sollten die geplanten Inhalte/Gebiete des o. g. Planungsvorhabens geändert werden, wird darum 
gebeten, die entsprechenden Planunterlagen bei der Luftfahrtbehörde erneut zur Prüfung einzureichen. 

 
2. Zur Abklärung eventueller militärischer Belange wenden Sie sich bitte an das Bundesamt für 

Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw), Postfach 2963, 53019 
Bonn. 
 

3. Die Zustimmungs- und Genehmigungspflicht erstreckt sich auch auf temporäre Hindernisse, die eine 
Maximalhöhe von 100 m über Grund überschreiten. Der Einsatz von Kränen oder ähnlichen Baugeräten, 
sind dementsprechend bei der Luftfahrtbehörde rechtzeitig (mind. 14 Tage vorher) vor Errichtung zur 
Prüfung und Genehmigung einzureichen.  

 
4. Weitere Informationen über die Lage und Hindernisfreiflächen zu einzelnen Landeplätzen finden Sie 

unter: „https://lubb.berlin-brandenburg.de/aufgaben/flugplaetze-berlin-brandenburg“. 

 




